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BFH: Zuordnung von Aufgeld bei einer Kapitalerhöhung 

17.12.2009 
 

Ein für den Erwerb eines GmbH-Anteils im Rahmen einer Kapitalerhöhung gezahltes Aufgeld ist 
nach dem gestern vom BFH veröffentlichten Urteil ausschließlich dem neu erworbenen Anteil als 
Anschaffungskosten zuzuordnen. Es handelt sich nicht um nachträgliche Anschaffungskosten 
auf die bereits vorher bestehende Beteiligung, Aufgelder mindern deshalb nicht den Veräuße-
rungsgewinn in Bezug auf die einbringungsgeborenen Altanteile. Das gilt selbst dann, wenn die 
Summe aus dem Nennbetrag des neuen Anteils und des Agios den Verkehrswert des neuen 
Anteils übersteigt. Das Aufgeld ist in Höhe des "Überpreises" keine verdeckte Einlage (BFH 
27.5.2009, I R 53/08). 

Als Anschaffungskosten gilt nach §§ 21 Abs. 1, 20 Abs. 4 UmwStG bei einbringungsgeborenen 
Anteilen der Wert, mit dem die Kapitalgesellschaft das eingebrachte Betriebsvermögen ansetzt. 
Ein Aufgeld (Agio), das ein Erwerber neuer Geschäftsanteile aufgrund der getroffenen Einlage-
vereinbarung über den Nennbetrag der Einlage hinaus an eine Kapitalgesellschaft zu leisten hat 
und welches gem. § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB  in der Bilanz als Kapitalrücklage auszuweisen ist, ist 
Bestandteil der Gegenleistung, die der Erwerber aufbringen muss, um die Beteiligungsrechte zu 
erwerben (BFH 24.4.2007, I R 35/05, BStBl II 2008, 253). Es ist deshalb nur jenen Geschäftsan-
teilen als Anschaffungskosten zuzurechnen, für deren Erwerb es aufzubringen war. 

Soweit das Agio die Summe aus dem Nennbetrag des übernommenen Geschäftsanteils und 
dem Aufgeld den Verkehrswert des übernommenen Geschäftsanteils übersteigt, kann dies nicht 
den vom Erwerber bereits vor der Übernahme der neuen Anteile gehaltenen Altanteilen zuge-
ordnet werden. Unter einer verdeckten Einlage ist die Zuwendung eines bilanzierbaren Vermö-
gensvorteils aus gesellschaftsrechtlichen Gründen ohne Entgelt in Gestalt von Gesellschafts-
rechten zu verstehen. Daher kann ein Aufgeld nicht als verdeckte Einlage angesehen werden, 
es ist vielmehr Bestandteil der Gegenleistung für die Verschaffung von Gesellschaftsrechten und 
wird folglich nicht unentgeltlich entrichtet. Darin unterscheidet es sich von der freiwilligen Zuzah-
lung in das Gesellschaftsvermögen, die gem. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in die Kapitalrücklage ein-
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zustellen ist. Hierbei handelt es sich jedoch um eine unentgeltliche Leistung des Gesellschaf-
ters, die nicht in Zusammenhang mit dem Erwerb von individuellen Gesellschaftsrechten steht. 

Aufgelder lassen sich auch nicht nach Fremdvergleichsmaßstäben in einen entgeltlichen und 
einen unentgeltlichen Teil aufspalten. Dies ist geboten, um durch das Gesellschaftsverhältnis 
verursachte von den schuldrechtlich veranlassten bilanziellen Vermögensmehrungen abzugren-
zen. Diese Abgrenzung taugt aber nicht zur Differenzierung der offenen von einer verdeckten 
Einlage und ist kein Maßstab dafür, welchen Geschäftsanteilen eines Gesellschafters welche 
Anschaffungskosten zuzuordnen sind.  

Zwar können die Zahlungen anstatt als Aufgelder alternativ auch als freiwillige Zuzahlungen in 
das Gesellschaftsvermögen werden, dies würde aber zu keinem abweichenden Ergebnis führen. 
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Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 
kann aufgrund der Komplexität der behandelten Themen nicht erhoben werden; ebenso wird eine einzelfallbezogene 
Beratung hierdurch nicht ersetzt. Die Axer Partnerschaft übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung 
dieser in der Publikation dargelegten Informationen.   

 


